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GESCHÄFTSANWEISUNG 
 
 

Festsetzung der  
Heizbeihilfe für eigengesteuerte  Heizanlagen 2013/2014 

 
 
Die Pauschalierung von Heizkosten ist mit der derzeit geltenden Rechtslage im SGB II nicht 
vereinbar. Das bedeutet, die Kosten sind in Höhe des anfallenden Bedarfes zu übernehmen, 
soweit sie angemessen sind. 
Die Prüfung der Angemessenheit ist einzelfallbezogen, allerdings ist es zur 
Verwaltungsökonomie vertretbar, eine sogenannte Nichtprüfungsgrenze als Anhaltspunkt 
heranzuziehen. Liegen die Kosten unter den ausgewiesenen Werten, wird von der 
Angemessenheit ausgegangen; lediglich bei Überschreitungen muss eine Einzelfallprüfung 
vorgenommen werden. 
 
Die Heizperiode erstreckt sich über die Monate Oktober  bis April, so dass der Großteil der 
Leistungsempfänger ihren Antrag auf Heizbeihilfe/Winterbrand im September stellt. 
Im Regelfall sollte die Bewilligung im/ab September erfolgen und nur in Ausnahmefällen 
davon abgewichen werden. 
Bei der Bewilligung der Heizkosten ist auf die Haushaltsgröße und die Art der Brennstoffe 
abzustellen. Die nachfolgenden Werte basieren auf den in Rheinland-Pfalz gültigen 
Bedarfseckwerten (vergleiche auch Sozialhilferichtlinien Rheinland-Pfalz) und aktuellen 
Preisermittlungen: 
 
1. KOHLE            
 

Haushaltsgröße/Personen Bedarfseckwert/kg Preis/€ jährlich 
Preis/€ 
monatlich 

1 1400 336 28 

2 1600 384 32 

3 2000 480 40 

4 2200 528 44 

5 2400 576 48 

6 2500 600 50 

7 2600 624 52 

8 2900 696 58 

9 3200 768 64 

10 3500 840 70 

Untermietverhältnis 1050 252 21 
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2. HEIZÖL: 
 

Haushaltsgröße/Personen Bedarfseckwert/l 
Preis/€ 
jährl. Preis/€ mtl. 

1 1100 1012 84 

2 1300 1196 100 

3 1700 1564 130 

4 1900 1748 146 

5 2000 1840 153 

6 2100 1932 161 

7 2200 2024 169 

8 2400 2208 184 

9 2600 2392 200 

10 2900 2668 222 

Untermietverhältnis 840 773 64 

 
 
3. FLÜSSIGGAS: 
 

Haushaltsgröße/Personen Bedarfseckwert/kg 
Umrechnung in 
Liter 

Preis/€ 
jährlich Preis/€ monatlich 

1 700 1372 782 65 

2 900 1764 1005 84 

3 1100 2156 1229 102 

4 1200 2352 1341 112 

5 1300 2548 1452 121 

6 1400 2744 1564 130 

7 1400 2744 1564 130 

8 1500 2940 1676 140 

9 1700 3332 1899 158 

10 1900 3724 2123 177 

Untermietverhältnis 560 1098 626 52 

 
 
HINWEIS: 
 
Die Heizbeihilfe kommt nur für Haushalte in Frage, die die Brennstoffe selbst beschaffen 
müssen (z.B. Öltank bei Eigenheimen oder Kohleofen in älteren Wohnungen ohne 
Zentralheizung). Bei Kombinationsfällen ist eine Einzelfallprüfung vorzunehmen.  
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Kaiserslautern,  
 
 
 
 
 
Günter Andes 
Geschäftsführer 


